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Norm

AgrBehG 1950;

AVG §7 Abs1;

EinforstungsLG Stmk 1983 §47 Abs1;

EinforstungsLG Stmk 1983 §47 Abs2;

VwRallg;

WWSGG §1 Abs2;

WWSGG §13;

Rechtssatz

Das Verfahren betre=end die Aberkennung der Dienstbarkeit nach dem Stmk EinforstungsLG 1983 stellt kein

Verfahren dar, in welchem über die Richtigkeit der zivilgerichtlichen Entscheidung betre=end den Bestand der

Dienstbarkeit entschieden wird. Im Verfahren über die Aberkennung der Dienstbarkeit mitwirkende Richter kommen

daher auch nicht in die Lage, über eine von ihnen früher gefällte zivilgerichtliche Entscheidung be?nden zu müssen

und dadurch in eine Situation der Befangenheit zu geraten.
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